
 

 

 

Aufgrund des § 2 Abs. 4 und des § 64 Abs. 1 des Gesetzes 
über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen 
(Hochschulgesetz - HG) vom 16.09.2014 (GV. NRW. 
S. 547), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.04.2020 
(GV. NRW. S. 218b), hat die Universität Duisburg-Essen 
folgende Ordnung erlassen: 

 

Artikel I 

Die Prüfungsordnung für das Studienfach Deutsch als 
Fremd- und Zweitsprache im Zwei-Fach-Masterstudien-
gang an der Universität Duisburg-Essen vom 12.10.2018 
(VBl. Jg. 16, 2018 S. 617 / Nr. 133), wird wie folgt geändert: 

 

1. § 6 wird wie folgt geändert: 

a) Die Absatzbezeichnung „(1)“ entfällt. 

b) In Satz 1 wird nach dem Wortlaut „m) Selbststu-
dium“ der folgende Wortlaut angefügt: 

  „n) Microteaching“. 

c) Es werden die neuen Sätze 27 und 28 mit dem 
folgenden Wortlaut angefügt: 

  „Microteaching dient der praxisbezogenen Refle-
xion des eigenen Lehr-Lernverhaltens. Geplant 
und durchgeführt werden kurze Unterrichtsse-
quenzen, die in Kleingruppen (unter Peers) er-
probt und durch ggf. videogestütztes Feedback 
kategoriengeleitet analysiert werden.“ 

2. Anlage 1 wird wie folgt geändert: 

a) Das Vertiefungsmodul II durch die als Anlage zu 
dieser Ordnung beigefügte neue Fassung ersetzt. 

b) Das Vertiefungsmodul II (Wahlpflichtbereich) ent-
fällt. 

3. Anlage 2 wird wie folgt geändert: 

a) Das Vertiefungsmodul II durch die als Anlage zu 
dieser Ordnung beigefügte neue Fassung ersetzt. 

b) Das Vertiefungsmodul II (Wahlpflichtbereich) ent-
fällt. 

Artikel II 

Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung im 
Verkündungsblatt der Universität Duisburg-Essen – Amtli-
che Mitteilungen in Kraft. 

 

Ausgefertigt aufgrund des Eilentscheids des Dekans der 
Fakultät für Geisteswissenschaften vom 27.03.2020. 

 
Hinweis: 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften des Hochschulgesetzes o-
der des Ordnungs- oder des sonstigen autonomen Rechts 
der Hochschule gegen diese Ordnung nach Ablauf eines 
Jahres seit ihrer Bekanntmachung nicht mehr geltend ge-
macht werden kann, es sei denn, 

1. die Ordnung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht 
worden, 

2. das Rektorat hat den Beschluss des die Ordnung be-
schließenden Gremiums vorher beanstandet, 

3. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Hochschule vorher gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt oder 

4. bei der öffentlichen Bekanntmachung der Ordnung ist 
auf die Rechtsfolge des Rügeausschlusses nicht hingewie-
sen worden. 

 

Duisburg und Essen, den 28. Mai 2020 

 

Für den Rektor 

der Universität Duisburg-Essen 

Der Kanzler 

Jens Andreas Meinen 
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Auszug aus Anlage 1 Studienplan für den Zwei-Fach-Masterstudiengang Deutsch als Fremd- und Zweitsprache (Vollzeitstudium) 

 

 
Vertiefungs-
modul II 

1/1 (P) 9 

2 

Ästhetisch-sprach-
liche Bildung: kul-
tur- und sprach-
theoretische 
Grundlagen 

1/1 (P) Vorlesung 2 

keine 
Hausarbeit (in 
einem der bei-
den WP) 

2 

Didaktik und Me-
thodik des Deut-
schen als Fremd- 
und Zweitsprache 

1/1 (P) Vorlesung 2 

2 

Ästhetisch-sprach-
liche Bildung und 
ihre Vermittlung: 
Methodik-Didaktik 
(inkl. eigenständi-
gem Forschungs-
projekt) 

1/2 (WP) Seminar 2 

oder 

2 

Sprachliche Teilfer-
tigkeiten: Vermitt-
lung und Leis-
tungsmessung 
(inkl. eigenständi-
gem Forschungs-
projekt) 

1/2 (WP) Seminar 2 
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Auszug aus Anlage 2 Studienplan für den Zwei-Fach-Masterstudiengang Deutsch als Fremd- und Zweitsprache (Teilzeitstudium) 

 

 
Vertiefungs-
modul II 

1/1 (P) 9 

2-4 

Ästhetisch-sprach-
liche Bildung: kul-
tur- und sprach-
theoretische 
Grundlagen 

1/1 (P) Vorlesung 2 

keine 
Hausarbeit (in 
einem der bei-
den WP) 

2-4 

Didaktik und Me-
thodik des Deut-
schen als Fremd- 
und Zweitsprache 

1/1 (P) Vorlesung 2 

2-4 

Ästhetisch-sprach-
liche Bildung und 
ihre Vermittlung: 
Methodik-Didaktik 
(inkl. eigenständi-
gem Forschungs-
projekt) 

1/2 (WP) Seminar 2 

oder 

2-4 

Sprachliche Teilfer-
tigkeiten: Vermitt-
lung und Leis-
tungsmessung 
(inkl. eigenständi-
gem Forschungs-
projekt) 

1/2 (WP) Seminar 2 
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